
 

 

Abfallende und Qualitätsmanagement 

Einfach & digital – ein weiterer EDM-

Baustein 

Die EDM-Anwendung „Abfallende und Qualitätsmanagement“ ist seit 1. Juni 2026 

im Regelbetrieb und ermöglicht die zentrale, digitale und rechtskonforme 

Abwicklung von Beurteilungsnachweisen. Ab 1. Juli 2026 ist ihre Nutzung für 

bestimmte Abfallende-Verordnungen verpflichtend - Ziel sind Zeitersparnis, 

Rechtssicherheit und mehr Transparenz. 
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Worum handelt es sich bei dieser Anwendung? 
Die neue EDM-Anwendung „Abfallende und Qualitätsmanagement" bringt die 

Abwicklung von Beurteilungsnachweisen an einer zentralen Stelle zusammen – schneller, 

transparent und rechtssicher.  

Im EDM registrierte Abfallbesitzer:innen und befugte Fachpersonen können Daten in 

einem Formular erfassen, Dokumente übermitteln und zwischenspeichern.  

Behördenmitarbeiter:innen der Länder mit lesendem Zugriff können alle übermittelten 

Beurteilungsnachweise samt strukturierter Metadaten (Abfallbesitzer, Abfallerzeuger, 

Anlage, Abfallart, Abfallmasse, etc.) einsehen sowie eigenständig Metadaten auswerten. 

Nach erfolgreichem Probebetrieb geht die seit 1. Jänner 2026 verfügbare Plattform ab 1. 

Juni 2026 in den Regelbetrieb.  
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Was bedeutet das?  

 
Eine zentrale Anlaufstelle für alle Beurteilungsnachweise – ohne Medienbrüche, 

zuverlässig, und rechtskonform: 

 

Was bringt Ihnen die neue Anwendung konkret? 

☑ Zeitersparnis – alle Nachweise digital und an einem Ort, keine dezentralen Systeme 

mehr 

☑ Rechtssicherheit – einheitliche, normkonforme Abwicklung nach den aktuellen 

Verordnungen 

☑ Transparenz & Nachvollziehbarkeit – lückenlose digitale Dokumentation in einer 

Übersicht über alle Verordnungen hinweg 
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Ab 1. Juli 2026 müssen die Daten für folgende Rechtsbereiche verpflichtend über die 

EDM-Applikation „Abfallende und Qualitätsmanagement“ übermittelt werden: 

• Abfallende Ersatzbrennstoffe – Abfallverbrennungsverordnung 2024, BGBl II Nr. 

118/2024 

• Abfallende Recycling-Refractories – Verordnung über das Abfallende von 

feuerfesten Abfällen, BGBl II Nr. 100/2024 

• Abfallende Recycling-Gips – Recyclinggips-Verordnung, BGBl II Nr. 415/2024 

Bereits jetzt freiwillig nutzbar: 

Auch für Beurteilungsnachweise gemäß Recyclingholzverordnung (BGBl. II Nr. 160/2012) 

und Recycling-Baustoffverordnung (BGBl. II Nr. 181/2015) möglich. 

Detailliertere Informationen zu den Funktionalitäten finden Sie im Benutzerhandbuch 

sowie in der zugehörigen Rubrik im EDM-Portal.  
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